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I / A 1 Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

I. Thema Squashhalle / umliegende Bebauung / Kindertagesstätte:

1) Squashhalle I:
Die Squashhalle liegt nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Vorhaben- und 
Erschließungsplanes. Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebau- 
ungsplanes V 26/III „Lützenkirchen – Quartier am Markt / Im Dorf“ tangiert nur 
geringfügig das Flurstück der Squashhalle. Das Gebäude selbst wird aber nicht 
im Rahmen des Vorhaben- und Erschließungsplanes überplant, da die eigen- 
tumsrechtliche Verfügbarkeit über die Immobilie beim Vorhabenträger nicht ge- 
geben ist. Insofern erfolgen im Rahmen dieses Planverfahrens keine planeri- 
schen Aussagen zur Entwicklung dieser Fläche. Im Übrigen ist der Spielbetrieb 
zurzeit noch gegeben.

2) Squashhalle II:
Die Squashhalle befindet sich im Privateigentum, daher bestehen für die Stadt 
Leverkusen keine Möglichkeiten, zum Erhalt oder zur Verbesserung des Zu- 
standes der Squashhalle unmittelbar beizutragen. Das Privateigentum unter- 
liegt einem hohen Schutz. Die diesbezüglichen Aufgaben und Möglichkeiten der 
Stadt Leverkusen beschränken sich lediglich auf das Planungsrecht (städtebau- 
liche Ordnung), das Bauordnungsrecht (Nachbarschutz, Sicherheit, Brand- 
schutz etc.) und die öffentliche Ordnung.
Grundsätzlich kann man aber davon ausgehen, dass von der attraktiven Ent- 
wicklung der Tennishallengrundstücke und des Marktplatzes auch auf weitere 
Flächen positive Effekte rund um den Marktplatz ausgehen.

3) Grundstück südlich der Straße "Im Dorf"
Das als Parkplatz genutzte Grundstück südlich der Straße „Im Dorf“ liegt au- 
ßerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
V 26/III „Lützenkirchen – Quartier am Markt / Im Dorf“. Konkrete Informationen 
über Bauvorhaben oder Bauanfragen liegen nicht vor. Grundsätzlich besteht auf 
diesem Grundstück gemäß dem geltenden Bebauungsplan Nr. 44/78/III
„Lützenkirchen – Im Dorf“ Planungsrecht zur Bebauung innerhalb eines Misch-  
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gebietes (MI). 

4) KITA I:
Die eigentumsrechtliche Verfügbarkeit über die Squashhalle ist beim Vorhaben- 
träger nicht gegeben. Das Gebäude selbst liegt deshalb auch nicht innerhalb 
des Geltungsbereiches des Vorhaben- und Erschließungsplanes zum Bebau- 
ungsplan V 26/III „Lützenkirchen – Quartier am Markt / Im Dorf“. Insofern kön- 
nen im Rahmen dieses Planverfahrens keine Aussagen zur Entwicklung dieser 
Fläche als Kindertagesstätte getroffen werden. Die Fläche der Squashhalle wä- 
re zudem aufgrund der Grundstücksgröße sowie aufgrund der Altlastensituation 
für eine Nutzung als Kindertagesstätte nicht geeignet.

5) KITA II:
Die Integration einer Kindertagesstätte wurde in der Planungsphase zur Ent- 
wurfsbearbeitung ausführlich von der Stadt Leverkusen und dem Investor un- 
tersucht. In einer Entwurfsvariante wurde eine Kindertagesstätte am östlichen 
Platzrand angeordnet (Variante 2). Die Umsetzung dieser Variante hätte a) den 
zusätzlichen Erwerb privater Grundstücksflächen durch die Stadt Leverkusen 
erfordert, um das Raumprogramm der Kita zu ermöglichen und b) aus Gründen 
der Planungssicherheit gegenüber dem Investor die Bestätigung zum Betrieb 
der Kindertagesstätte durch die Stadt Leverkusen erfordert. Aufgrund einer ak- 
tuellen Überprüfung der Bedarfssituation hat sich jedoch ergeben, dass die Er- 
richtung einer Kindertagesstätte in Lützenkirchen nicht zwingend erforderlich 
ist, da das vorhandene Betreuungsangebot in Leverkusen den Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz erfüllt und derzeit nur ein Optionsbedarf für eine Kin- 
dertagesstätte in Lützenkirchen besteht. Unter Berücksichtigung der Unwäg- 
barkeiten zur Finanzierung des Betriebs einer Kindertagesstätte zum Zeitpunkt 
der Errichtung sowie aufgrund der nicht gesicherten Finanzierung zum Erwerb 
privater Grundstücksflächen, erfolgte eine Entscheidung des Verwaltungsvor- 
standes, dass diese Option auf einem anderen Grundstück in Lützenkirchen 
festgeschrieben werden soll. 

Aufgrund des bestehenden Erfordernisses zur städtebaulichen Ordnung und 
Entwicklung der brachliegenden Tennishallengrundstücke sowie zur Schaffung 
von benötigtem Wohnraum wird von der Errichtung einer Kindertagesstätte in- 
nerhalb des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 26/III daher abgesehen. 

II. Thema Parkplätze / Verkehr

1)     Parkplätze:
  Bezüglich des ruhenden Verkehrs werden nach Umsetzung der Planung 27 

Stellplätze im Randbereich des neuen Marktplatzes sowie vier Stellplätze im 
öffentlichen Straßenraum geschaffen. Mit den neun vorhandenen Stellplätzen 
im Straßenraum stehen damit insgesamt 40 öffentliche Stellplätze zur 
Verfügung. Der Marktplatz selbst soll nicht beparkt werden. Diese Anzahl 
deckt nach der Parkraumbilanz von Schüßler-Plan, Köln, sowohl die heutige 
Stellplatznachfra- ge im öffentlichen Raum mit ca. 18 Stellplätzen als auch den 
voraussichtlichen Bedarf von Besuchern der geplanten Bebauung mit 21 
Stellplätzen ab. 
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2) Die Wohnungen sind mit Tiefgaragenplätzen versorgt. Als Stellplatzschlüssel
werden 1,3 Stellplätze pro Wohneinheit über den Durchführungsvertrag festge- 
legt. Die daraus resultierende Anzahl an privaten Stellplätzen liegt hierdurch ca.
30 % über dem ansonsten nach der Bauordnung NRW üblichen Richtwert und
führt damit zu einer ausreichenden Anzahl an Stellplätzen.

Im Falle von Veranstaltungen auf dem Marktplatz wird die Stellplatzsituation 
entsprechend dem Ist-Zustand sein. Das gleiche gilt auch weitgehend für die 
Bauphase, da der vorhandene Marktplatz solang und soweit wie möglich erhal- 
ten bleiben und erst nach Fertigstellung des neuen Marktplatzes verlagert wer- 
den soll. Eine Einschränkung des Parkens für die Kunden der Lützenkirchener 
Einzelhandelsgeschäfte ist insofern nicht erkennbar. Die genauen ordnungsbe- 
hördlichen Maßnahmen (Parkverbot etc.) können im Bebauungsplan nicht ge- 
regelt werden und werden erst später festgelegt. Die grundsätzliche Notwen- 
digkeit von weitreichenden Parkverboten ist aber nach dem jetzigen Stand nicht 
erkennbar. 

3) Verkehr:
Zum fließenden Verkehr wurde im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens von 
Schüßler-Plan, Köln, im Dezember 2014 eine Verkehrsuntersuchung zum Neu- 
bauvorhaben durchgeführt, um die Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Danach 
kann das bestehende Straßenverkehrsnetz die zusätzlich durch die Neubebau- 
ung zu erwartende Verkehrsmenge aufnehmen. Ausgehend von insgesamt ca. 
85 Wohneinheiten, einer mittleren Einwohnerzahl von 2,5 EW je WE (geschätz- 
ter Wohnungsmix 15 % 4 Zimmer, 65 % 3 Zimmer, 20 % 2 Zimmer), einem
MIV-Anteil im Bewohnerverkehr von 63 %, entsteht ein zusätzliches Fahrten- 
aufkommen von ca. 430 Kfz-Fahrten pro Tag (einschließlich Besucher und 
Wirtschaftsverkehr). Dies entspricht einem maximalen Spitzenstundenverkehr 
von ca. 42 Kfz am Nachmittag. Der zu- und abfließende Verkehr wird über den 
Knotenpunkt Lützenkirchener Straße / Im Dorf / Im Kirchfeld geführt. Hier erge- 
ben sich auch mit Berücksichtigung des Mehrverkehrs aus dem Baugebiet in 
den vorfahrtrechtlich untergeordneten Fahrbeziehungen der Linksabbieger War- 
tezeiten von maximal 38 Sekunden. Damit kann für diese Abbiegebeziehungen 
die Qualitätsstufe D nachgewiesen werden (Prognosehorizont 2030). In den 
Spitzenstunden wird die Qualitätsstufe D allgemein als angemessen und aus- 
reichend erachtet. Von daher bestehen gegen die Errichtung von 85 Wohnun- 
gen aus verkehrsplanerischer Sicht keine Bedenken.

4) Einbahnstraße:
Die Einbahnstraßenregelung ist in der Vergangenheit entstanden, um gemäß 
dem Wunsch der Anwohner mehr Parkplätze im öffentlichen Raum zur Verfü- 
gung zu stellen. Eine Veränderung dieser Situation ist aufgrund des geplanten 
Neubauvorhabens nicht erforderlich und wird im Rahmen der Verkehrsuntersu- 
chung von Schüßler-Plan, Köln, kritisch bewertet, da dadurch vier Stellplätze im 
öffentlichen Raum entfallen würden. Grundsätzlich lassen sich Festsetzungen 
zur Verkehrsführung nicht innerhalb eines Bebauungsplanes treffen. 
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III. Thema Baukörper

1) Geschossigkeit
Das am 02.06.2008 begonnene Planverfahren Bebauungsplan Nr. 174/III „Lüt- 
zenkirchen, Marktplatz, Im Dorf“ löste im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit am 15.09.2008 eine intensive Diskussion aus. Aufgrund der 
zahlreichen Stellungnahmen und der unterschiedlichen Planvarianten fasste der 
Rat der Stadt Leverkusen am 16.02.2009 einen Abwägungsbeschluss mit fol- 
genden Maßgaben:

 Die Tennishallengrundstücke sollen allgemeines Wohngebiet werden.

 Der Bereich der Squashhalle soll Mischgebiet werden.

 Die Bebauungsstruktur soll kleinteilig sein.

 Die Bebauung soll zweigeschossig werden.

 Der Marktplatz ist in seiner Größe und Funktion zu erhalten.

 Es ist eine maximale Verkaufsfläche von 400 m² zulässig. 

Aufgrund des Abwägungsbeschlusses des Rates wurden die zuvor beantragten 
Pläne zur Einzelhandelsnutzung durch den Investor zurückgezogen und nicht 
weiter verfolgt. Konkrete Konzepte zur Entwicklung von Wohnbebauung haben 
sich im Anschluss an den Ratsbeschluss nicht ergeben, so dass das Verfahren 
zum Bebauungsplan Nr. 174/III „Lützenkirchen-Marktplatz, Im Dorf“ seit diesem 
Zeitpunkt ruht. 
Der nun vorliegende städtebauliche Entwurf orientiert sich im Wesentlichen an 
dem Abwägungsbeschluss aus 2009, mit Ausnahme der Geschossigkeit. Der 
Entwurf sieht vier Geschosse vor, wobei das oberste Geschoss zurückgestaffelt 
wird. Diese Abweichung in Bezug auf die Geschossigkeit ist aus folgenden 
Gründen vertretbar: 

a) Die Höhe der geplanten Bebauung orientiert sich an der Höhe der am
Marktplatz und in der Umgebung bereits vorhandenen Gebäude.

b) Sie führt zu einer städtebaulich sinnvollen Fassung und Proportion des
Platzes.

c) Sie ermöglicht eine höhere Anzahl an Wohneinheiten und berücksichtigt
hierdurch Aspekte der Nachhaltigkeit, da die Inanspruchnahme von Bau- 
land an den Stadträndern vermieden werden kann.

d) Sie ist eine Voraussetzung, um den Anforderungen nach zentrumsna- 
hen, barrierearmen und seniorengerechten Wohnungen nachzukommen.

e) Sie ist wesentlicher Aspekt der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens.

2) Massivität der Bebauung:
Die Konzentration der Bebauung an den Platzrändern ist zentrales Kennzeichen
von Plätzen, da erst mit der klaren baulichen Fassung eine Freifläche zum Platz
wird. Vergleiche mit anderen Plätzen bzw. Studien zur Raumwirkung von Plätzen
zeigen, dass das vorgestellte Bebauungskonzept in seiner Verteilung und Aus- 
gestaltung der Baumasse für Lützenkirchen angemessen ist. So führt das ge- 
plante Verhältnis von Gebäudehöhe zu Platzbreite von ca. 1 : 5 nach der ein- 
schlägigen Literatur (siehe Grafik) zu einem Platz von eher weiter / offener und
keinesfalls enger / geschlossener Raumwirkung, der in seinem Raumbe- 
stimmtheitsgrad eher im mittleren Bereich liegt. Von einer für den Ortsteil und die
Umgebung übermäßigen Massivität der Platzrandbebauung kann insofern nicht
gesprochen werden.
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Schematischer Platzschnitt – Nord-Süd (A-A) und Ost-West (B-B) 
 
 
 

 

 

 
vgl. S. 55, Prinz, Dieter – Städtebau Band 2: städtebauliches Gestalten, 1984 
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aus: Universität Dortmund – Fachgebiet Stadt- und Landschaftsgestaltung, 
Prof. Karl-Jürgen Krause: Plätze – Geschichte, Form, Größe und  Profil, 2004 

 
Rückwärtig entsteht aufgrund der Topographie des Plangebietes, das Abfallen 
des Geländes zum Wiembachtal hin, ein stärkerer Eindruck von Massivität. Der 
hier befindliche hohe und dichte Gehölzbestand, der die Bebauung in Teilen 
noch um 2 m überragt, macht zusammen mit den unter Punkt 1 (Geschossigkeit) 
genannten Gründen die Höhenentwicklung vertretbar. Um aber insbesondere 
das Bild der Anlage von der Kapellenstraße im Zusammenspiel mit den denk- 
malgeschützten Fachwerkhäusern zu verbessern, setzt der Bebauungsplan auch 
hier eine Eingrünung des Plangebiets mit Bäumen und Sträuchern fest. 
Durch die vorgesehene Fassadengestaltung mit ihren Vor- und Rücksprüngen 
sowie den Materialwechseln wird eine kleingliedrige Architektursprache geschaf- 
fen, die die Einfügung der neuen Bauvolumina im Bezug zum historischen Orts- 
kern Lützenkirchens ermöglicht. 
Zudem ist die Platzfassung in den Eckbereichen offen gestaltet und ermöglicht 
Blicke- und Sichtbeziehungen in den angrenzenden Landschaftsraum, die zuvor 
durch die Tennishallen verstellt wurden. 

 
 

IV. Landschaft / Umwelt 

 
1) Landschaftsschutzgebiet / Grünzug : 

Die geplante Wohnbebauung mit Tiefgarage wird größtenteils auf der im beste- 
henden Bebauungsplan Nr. 44/78/III „Lützenkirchen – Im Dorf“ als Sondergebiet 
(SO) festgesetzten Fläche der Tennishallengrundstücke errichtet. Gegenüber 
der bisherigen Bestandsbebauung (Tennishallen mit Kegelbahn) rückt diese Be- 
bauung nur gering näher an den bestehenden Grünraum heran. In Teilen werden 
aber bisher im Landschaftsschutz befindliche Flächen in Anspruch genommen, 
deshalb wurde die Untere Landschaftsbehörde (ULB) frühzeitig über die Planung 
informiert. Sie spricht sich für eine klare Kante zum Grünzug aus. So wird der 
bisherige Verlauf der Landschaftsschutzgebietsgrenze im Plangebiet im Rahmen 
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der Neuaufstellung des Landschaftsplanes begradigt. Grundsätzliche Bedenken 
gegenüber der Planung wurden nicht geäußert, so dass die Grenze des Land- 
schaftsschutzgebietes mit der Rechtskraft des Bebauungsplanes entsprechend 
§ 29 (4) Landschaftsgesetz NRW zurücktritt. 
Die Wechselwirkungen und der Umgang mit dem Grünzug und dem Land- 
schaftsschutzgebiet wurden fachgutachterlich im Landschaftspflegerischen Be- 
gleitplan und dem Gutachten zum Artenschutz betrachtet. Insgesamt wurden die 
unterschiedlichen Umweltbelange dann in einem Umweltbericht abgehandelt, zu- 
sammengefasst, fachlich abgewogen und die Planung bei Berücksichtigung der 
festgesetzten Maßnahmen als vertretbar gewertet. Auf den ursprünglich ange- 
dachten Fußweg durch das Landschaftsschutzgebiet wurde verzichtet. 

 
2) Bedarf: 

Der Demografiebericht der Stadt Leverkusen konstatiert einerseits enorme Wan- 
derungsbewegungen, hier hauptsächlich Zuzüge von Familien mit Kindern und 
Fortzüge von Senioren. Andererseits vollzieht sich auch hier die insgesamt statt- 
findende Alterung der Bevölkerung, d. h. starke zahlenmäßige Zunahme der Älte- 
ren und gleichzeitig Abnahme der jüngeren Bevölkerung. Dieser Trend wird sich 
in Zukunft fortsetzen. In dieses Bild passt die Forderung des Fachbereiches So- 
ziales, auch in Lützenkirchen dem zunehmenden Bedarf nach zentrumsnahen, 
barrierearmen und seniorengerechten Wohnungen nachzukommen. 
Das Bebauungskonzept reagiert auf diese unterschiedlichen Bedarfslagen und 
schafft einerseits Wohnraum für junge Familien mit unterschiedlichen Woh- 
nungsgrößen, –grundrissen und zugehörigen Gartenflächen. Andererseits kommt 
es aber auch den allgemeinen Anforderungen nach barrierearmen und senioren- 
gerechten Wohnungen nach. 
Mit diesem Bezug zu der Bedarfslage wird auch dem Aspekt der Nachhaltigkeit 
für Lützenkirchen an mehreren Punkten entsprochen. So werden zum einen 
durch die innerörtliche Lage bestehende Versorgungs- und Infrastruktureinrich- 
tungen genutzt. Darüber hinaus werden durch die Inanspruchnahme von bereits 
bebauter Fläche keine zusätzlichen Flächen versiegelt. Auf die zusätzliche Aus- 
weisung von Bauland an den Stadträndern kann verzichtet werden. Mit der bauli- 
chen Verdichtung und der Wiedernutzung von Flächen im Stadtgebiet wird den 
Zielen des Baugesetzbuches zur vorrangigen Innenentwicklung entsprochen. 
Weiterhin wird auch mit Maßnahmen zum Klimaschutz, Grundwasserneubildung, 
Artenschutz  etc. Nachhaltigkeit angestrebt. 

 
 
 

V. Thema Markt: 

 
1) Gründe für die Platzverlagerung: 

Der Platz ist bisher als städtischer Platz nicht wahrnehmbar. Plätze werden 
stadträumlich nicht durch eine Freifläche, sondern durch eine bauliche Einfas- 
sung gebildet. Diese fehlte bislang. Mit der Verlegung des Platzes wird die 
Zentralität der Ortsmitte gestärkt und die als Markplatz genutzte Fläche mit dem 
bestehenden Versorgungsschwerpunkt an der Lützenkirchener Straße funktio- 
nal und optisch angebunden. Der Platz wird aus seiner zurückliegenden Lage 
geführt, so dass sich aus Kirche, Marktplatz und dem Einkaufsbereich der Lüt- 
zenkirchener Straße ein erlebbarer und attraktiver Ortsmittelpunkt bilden kann. 
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2) Lärmemissionen:
Zur Beurteilung der Lärmsituation wurde in einer frühen Planungsphase ein 
Lärmgutachten von Kramer Schalltechnik GmbH erstellt, um die Verträglichkeit 
der unterschiedlichen Nutzungen zu beurteilen. Zudem wurden im Vorfeld Ge- 
spräche mit den für Veranstaltungen und dem Marktbetrieb verantwortlichen 
städtischen Dienststellen geführt. Insgesamt kommt das Gutachten zu dem Er- 
gebnis, dass die geplante Platzverlagerung einschließlich der vorgesehenen 
Nutzungen mit der Errichtung der angrenzenden Wohnbebauung aus schall- 
technischer Sicht vereinbar ist und mögliche Lärmkonflikte bei Veranstaltungen 
im Rahmen von Genehmigungen wie bisher seitens der Ordnungsbehörden 
gesteuert werden können. Die Nutzung des Marktplatzes als Veranstaltungsort 
ist damit unter den gleichen immissionsschutzrechtlichen Bedingungen wie bis- 
her gesichert. Seitens des Gutachters wurde bestätigt, dass diese Aussagen 
auch noch bzgl. des aktuellen Planungsstandes gelten. Zusätzlich erhält die 
Fläche des Marktplatzes neben der Zweckbestimmung "Marktplatz" auch die 
Zweckbestimmung "Festplatz".
Eine Unterscheidung zwischen Senioren und anderen Bevölkerungsgruppen er- 
folgt bei diesen Betrachtungen nicht. Es wird im Wesentlichen nach den Richt- 
werten beurteilt und dahingehend ist die Planung verträglich. Reflexionen auf- 
grund der viergeschossigen Bebauung sind gegeben und werden bei der 
Schallbegutachtung berücksichtigt, allerdings sind diese nur minimal höher als 
bei einer dreigeschossigen Bebauung.

3) Eigentümer Marktplatz:
Der neue Marktplatz bleibt im Eigentum der Stadt und wird als öffentlicher 
Markt- und Festplatz erhalten. 

VI. Thema Verfahren

1) Ablauf Bebauungsplanverfahren: Das Bebauungsplanverfahren ist ein im
Baugesetzbuch (BauGB) geregeltes zweistufiges Verfahren, mit dem sicherge- 
stellt werden soll, dass bei der Planung alle Belange und Probleme sorgfältig
erfasst bzw. erkannt und gerecht abgewogen werden. Vor allem die umfassen- 
de Beteiligung aller Betroffenen und der Öffentlichkeit soll sichergestellt werden.
Als erste Stufe ist dabei die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der
Behörden vorgesehen, die auch dazu dient, Probleme zu identifizieren, die ge- 
gebenenfalls über Gutachten vertieft werden müssen.

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Äußerungen zum Thema Squashhalle, Geschossigkeit und Massivität wird nicht 
gefolgt. Den übrigen Äußerungen wird im Wesentlichen gefolgt. 
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I / A 2:Werbering Lützenkirchener Kaufleute, 51381 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

1) Städtebauliche Gesamtlösung:

Seit dem Bebauungsplanverfahren Nr. 174/III „Lützenkirchen, Marktplatz, Im
Dorf“ in 2008/2009 wurden zahlreiche auch verwaltungsinterne Studien ge- 
macht, wie das Plangebiet und die Anlage eines neuen Marktplatzes zur Auf- 
wertung und Fortentwicklung des Ortskerns von Lützenkirchen beitragen kann.
Dieser Suche nach einer für Lützenkirchen angepassten Gesamtlösung lag
durchgängig die Erkenntnis zugrunde, dass der Marktplatz in seiner bisherigen
Ausgestaltung und Lage als städtischer Platz nicht wahrnehmbar ist. Daraus
ergaben sich folgende Anforderungen an die Planung:
a.)  Der Markplatz soll aus seiner Isolierung herausgeführt werden und mit 

dem bestehenden Versorgungsschwerpunkt an der Lützenkirchener 
Straße funktional und optisch verbunden werden. 

b.)  Der Marktplatz soll auch gestalterisch als Platz erkennbar sein und klar 
baulich gefasst werden. 

Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 26/III „Lützenkirchen 
– Quartier am Markt / Im Dorf“ sind durch den Investor mehrere Varianten ent- 
wickelt worden, die auch in der Begründung zum Einleitungsbeschluss des Be- 
bauungsplanes städtebaulich erläutert werden. Aus diesen Varianten wurde die
nunmehr vorgesehene Variante als Grundlage für den vorhabenbezogenen Be- 
bauungsplan ausgewählt, da diese Gesamtlösung aus neuem Marktplatz, Kir- 
che und Einkaufsbereich einen erlebbaren Ortsmittelpunkt entstehen lässt.
Durch diese integrierte Gesamtlösung entwickeln sich städtebauliche Bezüge,
die einer Isolierung des Standortes entgegenstehen.
Die unterschiedlichen im Vorfeld durchgeführten Studien zeigten auch, dass
eine Verlagerung des Marktplatzes auf die Fläche der Squashhalle nicht zu

Schematische Darstellung einer Platzverlagerung in den Bereich der Squashhalle 
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einer optimalen Gesamtlösung führt, da die Platzrandbebauung und das unmit- 
telbare Platzumfeld nicht den oben genannten Anforderungen gerecht wird 
(siehe auch beiliegende schematische Darstellung). 
Insbesondere dem Punkt b.) kann damit nicht entsprochen werden. Mit dem Ab- 
riss der Squashhalle und der Verlagerung des Marktplatzes würde der Platz auf 
der gesamten südlichen Seite durch einen ca. 3-4 m tiefer liegenden Garagen- 
hof begrenzt. Auch die südöstliche Ecke hätte keine bauliche Fassung. Ledig- 
lich im Nordosten wäre eine bauliche Fassung mit einer zweigeschossigen Be- 
bauung gegeben, bei der es sich aber weder um ein Fachwerkhaus handelt 
noch um ein Gebäude, welches jemals für eine solch exponierte Lage geplant 
war (siehe Foto unten). 

Unter Beibehaltung der ursprünglichen Platzgröße wäre auch die Sichtverbin- 
dung zum Wiembachtal schwierig, da die Entfernung bis zur nördlichen Plange- 
bietsgrenze, als Beginn des Wiembachtales, ca. 50 m beträgt. Insgesamt ent- 
stünde so ein baulich sehr wenig und wenn sehr heterogen gefasster Markt- 
platz. Abschließend muss auch klargestellt werden, dass die Flächenverfügbar- 
keit für eine solche Lösung zurzeit nicht gegeben ist. 

2) Geschossigkeit / Massivität:

Geschossigkeit:

Das am 02.06.2008 begonnene Planverfahren Bebauungsplan Nr. 174/III „Lüt- 

zenkirchen, Marktplatz, Im Dorf“ löste im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit am 15.09.2008 eine intensive Diskussion aus. Aufgrund der 
zahlreichen Stellungnahmen und der unterschiedlichen Planvarianten fasste der 
Rat der Stadt Leverkusen am 16.02.2009 einen Abwägungsbeschluss mit fol- 

genden Maßgaben:

 Die Tennishallengrundstücke sollen allgemeines Wohngebiet werden.

 Der Bereich der Squashhalle soll Mischgebiet werden.

 Die Bebauungsstruktur soll kleinteilig sein.

 Die Bebauung soll zweigeschossig werden.

 Der Marktplatz ist in seiner Größe und Funktion zu erhalten.

 Es ist eine maximale Verkaufsfläche von 400 m² zulässig. 
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Aufgrund des Abwägungsbeschlusses des Rates wurden die zuvor beantragten 
Pläne zur Einzelhandelsnutzung durch den Investor zurückgezogen und nicht 
weiter verfolgt. Konkrete Konzepte zur Entwicklung von Wohnbebauung haben 
sich im Anschluss an den Ratsbeschluss nicht ergeben, so dass das Verfahren 
zum Bebauungsplan Nr. 174/III „Lützenkirchen-Marktplatz, Im Dorf“ seit diesem 
Zeitpunkt ruht. 
Der nun vorliegende städtebauliche Entwurf der ID GmbH INDIVIDUELL BAU- 
EN orientiert sich im Wesentlichen an dem Abwägungsbeschlusses aus 2009, 
mit Ausnahme der Geschossigkeit. Der Entwurf sieht vier Geschosse vor, wobei 
das oberste Geschoss zurückgestaffelt wird. Diese Abweichung in Bezug auf 
die Geschossigkeit ist aus folgenden Gründen vertretbar: 

a) Die Höhe der geplanten Bebauung orientiert sich an der Höhe der am 
Marktplatz und in der Umgebung bereits vorhandenen Gebäude. 

b) Sie führt zu einer städtebaulich sinnvollen Fassung und Proportion des 
Platzes. 

c) Sie ermöglicht eine höhere Anzahl an Wohneinheiten und berücksichtigt 
hierdurch Aspekte der Nachhaltigkeit, da die Inanspruchnahme von Bau- 
land an den Stadträndern vermieden werden kann. 

d) Sie ist eine Voraussetzung um den Anforderungen nach zentrumsnahen, 
barrierearmen und seniorengerechten Wohnungen nachzukommen. 

e) Sie ist wesentlicher Aspekt der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens. 
 

Massivität der Bebauung: 
Die Konzentration der Bebauung an den Platzrändern ist zentrales Kennzei- 
chen von Plätzen, da erst mit der klaren baulichen Fassung  eine Freifläche 
zum Platz wird. Vergleiche mit anderen Plätzen bzw. Studien zur Raumwirkung 
von Plätzen zeigen, dass das vorgestellte Bebauungskonzept in seiner Vertei- 
lung und Ausgestaltung der Baumasse für Lützenkirchen angemessen ist. So 
führt das geplante Verhältnis von Gebäudehöhe zu Platzbreite von ca. 1 : 5 
nach der einschlägigen Literatur (siehe Grafik) zu einem Platz von eher weiter / 
offener und keinesfalls enger / geschlossener Raumwirkung, der in seinem 
Raumbestimmtheitsgrad eher im mittleren Bereich liegt. Von einer für den Orts- 
teil und die Umgebung übermäßigen Massivität der Platzrandbebauung kann 
insofern nicht gesprochen werden. 

 

 

Schematischer Platzschnitt – Nord-Süd (A-A) und Ost-West (B-B) 
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vgl. S. 55, Prinz, Dieter – Städtebau Band 2: städtebauliches Gestalten, 1984 

 

 

 

aus: Universität Dortmund – Fachgebiet Stadt- und Landschaftsgestaltung, 
Prof. Karl-Jürgen Krause: Plätze – Geschichte, Form, Größe und  Profil, 2004 

 
Rückwärtig entsteht aufgrund der Topographie des Plangebietes, das Abfallen 
des Geländes zum Wiembachtal hin, ein stärkerer Eindruck von Massivität. Der 
hier befindliche hohe und dichte Gehölzbestand, der die Bebauung in Teilen 
noch um 2 m überragt, macht zusammen mit den unter Punkt 1 (Geschossigkeit) 
genannten Gründen die Höhenentwicklung vertretbar. Um aber insbesondere 
das Bild der Anlage von der Kapellenstraße im Zusammenspiel mit den denk- 
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malgeschützten Fachwerkhäusern zu verbessern, setzt der Bebauungsplan auch 
hier eine Eingrünung des Plangebiets mit Bäumen und Sträuchern fest. 
Durch die vorgesehene Fassadengestaltung mit ihren Vor- und Rücksprüngen 
sowie den Materialwechseln wird eine kleingliedrige Architektursprache geschaf- 
fen, die die Einfügung der neuen Bauvolumina im Bezug zum historischen Orts- 
kern Lützenkirchens ermöglicht. 
Zudem ist die Platzfassung in den Eckbereichen offen gestaltet und ermöglicht 
Blick- und Sichtbeziehungen in den angrenzenden Landschaftsraum, die zuvor 
durch die Tennishallen verstellt wurden. 

Landschaftsschutzgebiet / Grünzug: 
Gegenüber der bisherigen Bestandsbebauung (Tennishallen mit Kegelbahn) 
rückt diese Bebauung nur geringfügig näher an den bestehenden Grünraum her- 
an. In Teilen werden aber bisher im Landschaftsschutz befindliche Flächen in 
Anspruch genommen, deshalb wurde die Untere Landschaftsbehörde (ULB) 
frühzeitig über die Planung informiert. Sie spricht sich für eine klare Kante zum 
Grünzug aus. So wird der bisherige Verlauf der Landschaftsschutzgebietsgrenze 
im Plangebiet im Rahmen der Neuaufstellung des Landschaftsplanes begradigt. 
Grundsätzliche Bedenken gegenüber der Planung wurden nicht geäußert, so 
dass die Grenze des Landschaftsschutzgebietes mit der Rechtskraft des Bebau- 
ungsplanes entsprechend § 29 (4) Landschaftsgesetz NRW zurücktritt. 

Für die geplante Bebauung ist als maximale Höhe ca. 12,5 m über der Straße 
„Im Dorf“ vorgesehen. Dies entspricht der Firsthöhe der westlich gelegenen 
Mehrfamilienhausbebauung und liegt ca. 4 m unter der Firsthöhe der entlang der 
Straße „Im Dorf“ gelegenen Bebauung. Östlich angrenzend befinden sich in einer 
Entfernung von ca. 30 m zwei Mehrfamilienhäuser (ca. aus den 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts). Dahinter grenzt ein Fachwerkhaus an. Diese Bebauung 
hat eine Firsthöhe von ca. 8 -12 m über Gelände. Insgesamt orientiert sich damit 
die Höhe der geplanten Bebauung weitgehend an der Höhe der am Marktplatz 
und in der Umgebung bereits vorhandenen Gebäude. 

3) Wochenmarkt:

Die Abwicklung des Bauvorhabens ist in der Form in zwei Bauabschnitten (BA) 
geplant, so dass ein durchgängiger Betrieb des Wochenmarktes gewährleistet 
ist:

1. BA: Errichtung der Bebauung an der nördlichen Seite des neuen Platzes. Der 
alte Marktplatz bis auf die Parkplatzfläche bleibt in dieser Zeit erhalten.
2. BA: Errichtung der Bebauung an der Ostseite des Marktplatzes und Herstel- 
lung des neuen Marktplatzes. Daraufhin Rückbau des alten Marktplatzes und Er- 
richtung der Bebauung an der Westseite des Marktplatzes.

4) Parkplätze:

Bezüglich des ruhenden Verkehrs werden nach Umsetzung der Planung 27 
Stellplätze im Randbereich des neuen Marktplatzes sowie vier Stellplätze im öf- 

fentlichen Straßenraum geschaffen. Mit den neun vorhandenen Stellplätzen im 
Straßenraum stehen damit insgesamt 40 öffentliche Stellplätze zur Verfügung. 
Der Marktplatz selbst soll nicht beparkt werden. Diese Anzahl deckt nach der 
Parkraumbilanz von Schüßler-Plan sowohl die heutige Stellplatznachfrage im 
öffentlichen Raum mit ca. 18 Stellplätzen als auch den voraussichtlichen Bedarf 
von Besuchern der geplanten Bebauung mit 21 Stellplätzen ab.  
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Die Wohnungen sind mit Tiefgaragenplätzen versorgt. Als Stellplatzschlüssel 
werden 1,3 Stellplätze pro Wohneinheit über den Durchführungsvertrag festge- 
legt. Die daraus resultierende Anzahl an privaten Stellplätzen liegt hierdurch ca. 
30 % über dem ansonsten nach der Bauordnung NRW üblichen Richtwert und 
führt damit zu einer ausreichenden Anzahl an Stellplätzen. Im Falle von Veran- 
staltungen auf dem Marktplatz wird die Stellplatzsituation entsprechend dem Ist- 
Zustand sein. Das gleiche gilt auch weitgehend für die Bauphase, da der vor- 
handene Marktplatz solang und soweit wie möglich erhalten bleiben und erst 
nach Fertigstellung des neuen Marktplatzes verlagert werden soll. Eine Ein- 
schränkung des Parkens für die Kunden der Lützenkirchener Einzelhandelsge- 
schäfte ist insofern nicht erkennbar. 

 

5) Marktplatz 

Der Marktplatz bleibt in seiner ursprünglichen Größe erhalten. Insbesondere ist 
auch gewährleistet, dass das Festzelt mit seinen bisherigen Maßen von 35 m x 
20 m weiterhin aufgestellt werden kann. Zudem bleibt der neue Marktplatz wie 
der alte im Eigentum der Stadt und wird der Allgemeinheit gewidmet. Der Be- 
bauungsplan setzt als Zweckbestimmung für die Platzfläche Marktplatz und 
Festplatz fest. Die Nutzung des Marktplatzes als Veranstaltungsort ist nach den 
Ergebnissen der schalltechnischen Untersuchung von Kramer Schalltechnik 
GmbH unter den gleichen immissionsschutzrechtlichen Bedingungen wie bisher 
möglich. 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

 
Den Äußerungen zum Thema Gesamtlösung und Massivität wird nicht gefolgt. Den 
übrigen Äußerungen wird im Wesentlichen gefolgt. 
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I / A 3: V26_III_Äußerung_03 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

1. Umgang Abwägungsbeschluss:
Das am 02.06.2008 begonnene Planverfahren Bebauungsplan Nr. 174/III
„Lützenkirchen, Marktplatz, Im Dorf“ löste im Nachgang der frühzeitigen Betei- 
ligung der Öffentlichkeit am 15.09.2008 eine intensive Diskussion aus. Auf- 
grund der zahlreichen Stellungnahmen und der unterschiedlichen Planvarian- 
ten fasste der Rat der Stadt Leverkusen am 16.02.2009 einen Abwägungsbe- 
schluss mit folgenden Maßgaben:

 Die Tennishallengrundstücke sollen allgemeines Wohngebiet werden.

 Der Bereich der Squashhalle soll Mischgebiet werden.

 Die Bebauungsstruktur soll kleinteilig sein.

 Die Bebauung soll zweigeschossig werden.

 Der Marktplatz ist in seiner Größe und Funktion zu erhalten.

 Es ist eine maximale Verkaufsfläche von 400 m² zulässig. 

Aufgrund des Abwägungsbeschlusses des Rates wurden die zuvor beantrag- 
ten Pläne zur Einzelhandelsnutzung durch den Investor zurückgezogen und 
nicht weiter verfolgt. Konkrete Konzepte zur Entwicklung von Wohnbebauung 
haben sich im Anschluss an den Ratsbeschluss nicht ergeben, so dass das 
Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 174/III „Lützenkirchen-Marktplatz, Im Dorf“ 
seit diesem Zeitpunkt ruht. 
Der nun vorliegende städtebauliche Entwurf orientiert sich im Wesentlichen an 
dem Abwägungsbeschlusses aus 2009, mit Ausnahme der Geschossigkeit. 
Der Entwurf sieht vier Geschosse vor, wobei das oberste Geschoss zurückge- 
staffelt wird. Diese Abweichung in Bezug auf die Geschossigkeit ist aus fol- 
genden Gründen vertretbar: 

a) Die Höhe der geplanten Bebauung orientiert sich an der Höhe der am
Marktplatz und in der Umgebung bereits vorhandenen Gebäude.

b) Sie führt zu einer städtebaulich sinnvollen Fassung und Proportion des
Platzes.

c) Sie ermöglicht eine höhere Anzahl an Wohneinheiten und berücksichtigt
hierdurch Aspekte der Nachhaltigkeit, da die Inanspruchnahme von Bau- 
land an den Stadträndern vermieden werden kann.

d) Sie ist eine Voraussetzung um den Anforderungen nach zentrumsnahen,
barrierearmen und seniorengerechten Wohnungen nachzukommen.

e) Sie ist wesentlicher Aspekt der Wirtschaftlichkeit des Vorhabens.

1.1 Lärmemissionen 
Zur Beurteilung der Lärmsituation wurde in einer frühen Planungsphase ein 
Lärmgutachten von Kramer Schalltechnik GmbH erstellt, um die Verträglichkeit 
der unterschiedlichen Nutzungen zu beurteilen. Zudem wurden im Vorfeld Ge- 
spräche mit den für Veranstaltungen und dem Marktbetrieb verantwortlichen 
städtischen Dienststellen geführt. Insgesamt kommt das Gutachten zu dem 
Ergebnis, dass die geplante Platzverlagerung einschließlich der vorgesehenen 
Nutzungen mit der Errichtung der angrenzenden Wohnbebauung aus schall- 
technischer Sicht vereinbar ist und mögliche Lärmkonflikte bei Veranstaltun- 
gen im Rahmen von Genehmigungen, wie bisher, seitens der Ordnungsbe- 
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hörden gesteuert werden können. Die Nutzung des Marktplatzes als Veran- 
staltungsort ist damit unter den gleichen immissionsschutzrechtlichen Bedin- 
gungen wie bisher gesichert. Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Markt- 
und Festplatzes ist nicht erkennbar. 
Die schalltechnische Untersuchung von Kramer Schalltechnik GmbH war im 
Zeitraum der Frühzeitigen Beteiligung zum Bebauungsplan V 26/III bei der 
Stadtverwaltung Leverkusen, Elberfelder Haus zu den Öffnungszeiten einseh- 
bar und kann auch im weiteren Verfahren zur Auslegung des Bebauungsplans 
beim Fachbereich Stadtplanung eingesehen werden. 

1.2 Parkplätze 
Bezüglich des ruhenden Verkehrs werden nach Umsetzung der Planung 27 
Stellplätze im Randbereich des neuen Marktplatzes sowie vier Stellplätze im 
öf- fentlichen Straßenraum geschaffen. Mit den neun vorhandenen 
Stellplätzen im Straßenraum stehen damit insgesamt 40 öffentliche Stellplätze 
zur Verfügung. Der Marktplatz selbst soll nicht beparkt werden. Diese Anzahl 
deckt nach der Parkraumbilanz von Schüßler-Plan, Köln, sowohl die heutige 
Stellplatznach- frage im öffentlichen Raum mit ca. 18 Stellplätzen als auch 
den voraussichtli- chen Bedarf von Besuchern der geplanten Bebauung mit 21 
Stellplätzen ab. Die Wohnungen werden mit Tiefgaragenplätzen versorgt. Als 
Stellplatzschlüs- sel wird 1,3 Stellplätze pro Wohneinheit als Festsetzung in 
den Bebauungs- plan aufgenommen. Die daraus resultierende Anzahl an 
privaten Stellplätzen liegt damit ca. 30 % über der ansonsten nach Richtwert 
der Bauordnung NRW üblichen. Angesichts der zentralen Lage und einer 
alternden Gesellschaft ist insbesondere bei Zwei- und kleinen 
Dreizimmerwohnungen ein Stellplatzbe- darf von einem pro Wohneinheit 
vollkommen ausreichend. 
Im Falle von Veranstaltungen auf dem Marktplatz wird die Stellplatzsituation 
entsprechend dem Ist-Zustand sein. Das gleiche gilt auch weitgehend für die 
Bauphase, da der vorhandene Marktplatz solang und soweit wie möglich er- 
halten bleiben und erst nach Fertigstellung des neuen Marktplatzes verlagert 
werden soll. Eine Einschränkung des Parkens für die Kunden der Lützenkir- 
chener Einzelhandelsgeschäfte ist insofern nicht erkennbar. 

1.3 Verkehr: 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurde von Schüßler-Plan, Köln, 
eine Verkehrsuntersuchung (Dezember 2014) zum Neubauvorhaben durchge- 
führt, um die Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Danach kann das bestehende 
Straßenverkehrsnetz die zusätzlich durch die Neubebauung zu erwartende 
Verkehrsmenge aufnehmen. Ausgehend von insgesamt ca. 85 Wohneinhei- 
ten, einer mittleren Einwohnerzahl von 2,5 EW je WE (geschätzter Woh- 
nungsmix 15 % 4 Zimmer, 65 % 3 Zimmer, 20 % 2 Zimmer), einem MIV-Anteil 
im Bewohnerverkehr von 63 %, entsteht ein zusätzliches Fahrtenaufkommen 
von ca. 430 Kfz-Fahrten pro Tag (einschließlich Besucher und Wirtschaftsver- 
kehr). Dies entspricht einem maximalen Spitzenstundenverkehr von ca. 42 Kfz 
am Nachmittag. Der zu- und abfließende Verkehr wird über den Knotenpunkt 
Lützenkirchener Straße / Im Dorf / Im Kirchfeld geführt. Hier ergeben sich auch 
mit Berücksichtigung des Mehrverkehrs aus dem Baugebiet in den vorfahrt- 
rechtlich untergeordneten Fahrbeziehungen der Linksabbieger Wartezeiten 
von maximal 38 Sekunden. Damit kann für diese Abbiegebeziehungen die 
Qualitätsstufe D nachgewiesen werden (Prognosehorizont 2030). In den Spit- 
zenstunden wird die Qualitätsstufe D allgemein als angemessen und ausrei- 
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chend erachtet. Von daher bestehen gegen die Errichtung von 85 Wohnungen 
aus verkehrsplanerischer Sicht keine Bedenken. 
Das abschließende Verkehrsgutachten wird im weiteren Verfahren zur Ausle- 
gung des Bebauungsplanes beim Fachbereich Stadtplanung einsehbar sein. 

2. Integration Squashhalle
Die Squashhalle liegt nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Vorhaben- 
und Erschließungsplanes. Das Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebau- 
ungsplanes V 26/III „Lützenkirchen – Quartier am Markt / Im Dorf“ tangiert 
zwar geringfügig das Flurstück der Squashhalle. Das Gebäude selbst wird 
aber nicht im Rahmen des Vorhaben- und Erschließungsplanes überplant, da 
die eigentumsrechtliche Verfügbarkeit über die Immobilie beim Vorhabenträ- 
ger nicht gegeben ist. Insofern können im Rahmen dieses Planverfahrens kei- 
ne Aussagen getroffen werden. Ein Erfordernis für eine Überplanung der 
Squash-Halle wird zurzeit nicht gesehen. Für die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung des Stadtteils ist die Überplanung der Squashhalle nicht erfor- 
derlich. Im Übrigen ist der Spielbetrieb zurzeit noch gegeben.

3. Integration Kindertagesstätte:
Die Integration einer Kindertagesstätte wurde in der Planungsphase zur Ent- 
wurfsbearbeitung ausführlich von der Stadt Leverkusen und dem Investor un- 
tersucht. In einer Entwurfsvariante wurde eine Kindertagesstätte am östlichen 
Platzrand angeordnet (Variante 2). Die Umsetzung dieser Variante hätte a) 
den zusätzlichen Erwerb privater Grundstücksflächen durch die Stadt Lever- 
kusen erfordert, um das Raumprogramm der Kita zu ermöglichen und b) aus 
Gründen der Planungssicherheit gegenüber dem Investor die Bestätigung zum 
Betrieb der Kindertagesstätte durch die Stadt Leverkusen erfordert. Aufgrund 
einer aktuellen Überprüfung der Bedarfssituation hat sich jedoch ergeben, 
dass die Errichtung einer Kindertagesstätte in Lützenkirchen nicht zwingend 
erforderlich ist, da das vorhandene Betreuungsangebot in Leverkusen den 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz erfüllt und derzeit nur ein Options- 
bedarf für eine Kindertagesstätte in Lützenkirchen besteht. Unter Berücksich- 
tigung der Unwägbarkeiten zur Finanzierung des Betriebs einer Kindertages- 
stätte zum Zeitpunkt der Errichtung sowie aufgrund der nicht gesicherten Fi- 
nanzierung zum Erwerb privater Grundstücksflächen, erfolgte eine Entschei- 
dung des Verwaltungsvorstandes, dass diese Option auf einem anderen 
Grundstück in Lützenkirchen festgeschrieben werden soll. 

Aufgrund des bestehenden Erfordernisses zur städtebaulichen Ordnung und 
Entwicklung der brach liegenden Tennishallengrundstücke sowie zur Schaf- 
fung von benötigtem Wohnraum wird von der Errichtung einer Kindertages- 
stätte innerhalb des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes V 26/III daher ab- 
gesehen. 

4.1 Unabhängiges Konzept /Stadtteilentwicklungskonzept: 

Ein Stadtteilentwicklungskonzept, wie es beispielsweise für Opladen vorliegt, 
existiert für Lützenkirchen nicht vor. Zur Einbindung des Projekts in sein Um- 
feld ist es aus städtebaulicher Sicht auch nicht erforderlich. 
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4.2 Landschaftsschutz: 

Die Gründe für die Festlegung der Vor- und Rücksprünge bei der bestehenden 
Landschaftschutzgrenze sind aus heutiger Sicht nicht genau erkennbar. 
Gegenüber der bisherigen Bestandsbebauung (Tennishallen mit Kegelbahn) 
rückt diese Bebauung nur gering näher an den bestehenden Grünraum heran. 
In Teilen werden aber bisher im Landschaftsschutz befindliche Flächen in An- 
spruch genommen, deshalb wurde die Untere Landschaftsbehörde (ULB) 
frühzeitig über die Planung informiert. Sie spricht sich für eine klare Kante zum 
Grünzug aus. So wird der bisherige Verlauf der Landschaftsschutzgebiets- 
grenze im Plangebiet im Rahmen der Neuaufstellung des Landschaftsplanes 
begradigt. Grundsätzliche Bedenken gegenüber der Planung wurden nicht ge- 
äußert, so dass die Grenze des Landschaftsschutzgebietes mit der Rechts- 
kraft des Bebauungsplanes entsprechend § 29 (4) Landschaftsgesetz NRW 
zurücktritt. 
Die Wechselwirkungen und der Umgang mit dem Grünzug und dem Land- 
schaftsschutzgebiet wurden fachgutachterlich im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan und dem Gutachten zum Artenschutz betrachtet. Insgesamt wur- 
den die unterschiedlichen Umweltbelange dann in einem Umweltbericht abge- 
handelt, zusammengefasst, fachlich abgewogen und die Planung bei Berück- 
sichtigung der festgesetzten Maßnahmen als vertretbar gewertet. 

4.3 Kosten für die Platzverlagerung: 

Die Stadt Leverkusen hat sich nach längerer Prüfung der Folge- und Investiti- 
onskosten für den Marktplatz auch unter der Berücksichtigung des städtebau- 
lichen Mehrwertes für eine Beteiligung an der Platzverlagerung mit 50 % der 
Kosten entschieden. Die andere Hälfte der Kosten wird von dem Investor ge- 
tragen. 

4.4 Dauerhaftes öffentliches Nutzungsrecht: 

Das dauerhafte öffentliche Nutzungsrecht wird durch die öffentliche Widmung 
des Platzes sichergestellt. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Den Äußerungen wird im Wesentlichen nicht gefolgt. 
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I / A 4: V26_III_Äußerung_04 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 

Die Stellungnahme entspricht wortwörtlich der Stellungnahme von 
V26_III_Äußerung_03. Insofern wird hiermit auf die Abwägungsvorschläge unter 
I / A 3: V26_III_Äußerung_03 verwiesen. 



Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird im Wesentlichen nicht gefolgt. 

 
 
I / A 5: V26_III_Äußerung_05 

 

 



Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I / A 6: V26_III_Äußerung_04 
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I / A 7: V26_III_Äußerung_07 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I / A 8: V26_III_Äußerung_08 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Das im Bebauungsplan Nr. 44/78/III an der westlichen Sondergebietsgrenze festge- 
setzte Geh-, Fahr- und Leitungsrecht, das zu der möglichen Einfamilienhausbebauung 
nördlich der Mehrfamilienhäuser „Im Dorf“ Nr. 63 und Nr. 65 führt, wird in den neuen 
Bebauungsplan übernommen und an die Örtlichkeit, insbesondere um die hochwertige 
Rotbuche auf dem Nachbargrundstück zu berücksichtigen, angepasst. Grundsätzlich 
ist damit weiterhin eine Erschließung dieser Einfamilienhäuser wie im bisherigen Be- 
bauungsplan Nr. 44/78/III möglich. 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / A 9: V26_III_Äußerung_09 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 

Parkplätze 

Bezüglich des ruhenden Verkehrs werden nach Umsetzung der Planung 27 
Stellplätze im Randbereich des neuen Marktplatzes sowie vier Stellplätze im 
öffentlichen Straßen- raum geschaffen. Mit den neun vorhandenen Stellplätzen im 
Straßenraum stehen damit insgesamt 40 öffentliche Stellplätze zur Verfügung. Der 
Marktplatz selbst soll nicht beparkt werden. Diese Anzahl deckt nach der 
Parkraumbilanz von Schüßler-Plan so- wohl die heutige Stellplatznachfrage im 
öffentlichen Raum mit ca. 18 Stellplätzen als auch den voraussichtlichen Bedarf von 
Besuchern der geplanten Bebauung mit 21 Stellplätzen ab. 

Die Wohnungen sind mit Tiefgaragenplätzen versorgt. Als Stellplatzschlüssel werden 
1,3 Stellplätze pro Wohneinheit über den Durchführungsvertrag festgelegt. Die daraus 
resultierende Anzahl an privaten Stellplätzen liegt hierdurch ca. 30 % über dem an- 
sonsten nach der Bauordnung NRW üblichen Richtwert und führt damit zu einer aus- 
reichenden Anzahl an Stellplätzen. Angesichts der zentralen Lage und einer alternden 
Gesellschaft ist insbesondere bei Zwei- und kleinen Dreizimmerwohnungen ein Stell- 
platzbedarf von einem pro Wohneinheit grundsätzlich ausreichend. 
Eine Einschränkung des Parkens, auch für die Kunden der Lützenkirchener Einzel- 
handelsgeschäfte, ist insofern nicht erkennbar. 
Bei den 14 Stellplätzen vor den Tennishallen handelt es sich um private Stellplätze für 
den aufgegebenen Tennishallenbetrieb. Sie wurden daher in die Bilanzierung nicht 
aufgenommen. 

Umkehrung der Verkehrsrichtung 
Die Anregung wurde von der Verwaltung geprüft, jedoch von dem Verkehrsplaner des 
Büros „Schüßler-Plan“ aus verkehrlicher Sicht verworfen, da die jetzige Verkehrsfüh- 
rung eine ausreichende Leistungsfähigkeit für alle Verkehrsbeziehungen aufweist. Die 
Linksabbiegebeziehung von der Straße „Im Dorf“ in die „Lützenkirchener Straße“ ist 
auch nach Fertigstellung des Projekts als ausreichend (Qualitätsstufe D) mit maxima- 
len Wartezeiten von 38 Sekunden eingestuft worden. 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / B Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

I / B 1: Schreiben des Amtes für Denkmalpflege im Rheinland vom 18.07.2014 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Bei dem vom LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – benannten Baudenkmä- 
lern rund um das Plangebiet handelt es sich insbesondere um die beiden Fachwerk- 
häuser „Kapellenstraße“ Nr. 9 und Nr. 15, die in einer Entfernung von ca. 70 m bzw. 
100 m von der geplanten Bebauung Richtung Nordosten im teilweisen Blickzusam- 
menhang mit dem Vorhaben stehen. Im Südosten befindet sich die Katholische Kirche 
St. Maurinus in einer Entfernung von ca. 80 m zur Plangebietsgrenze. Diese werden 
zur Verdeutlichung im Plan entsprechend gekennzeichnet. 

 
Eine erste Vorabstimmung zu den denkmalrechtlichen Belangen des Vorhabens im 
Rahmen des Umgebungsschutzes hat mit der Unteren Denkmalbehörde bereits statt- 
gefunden. In diesem Zuge wurde das geplante Vorhaben und das Gestaltungskonzept 
wie folgt gewertet: „Durch die vorliegende Fassadengestaltung mit ihren Vor- und 
Rücksprüngen sowie den Materialwechseln wird eine kleingliedrige Architektursprache 
geschaffen, die die Einfügung der neuen Bauvolumina in den historischen Ortskern 
von Lützenkirchen ermöglicht.“ 

 
Die nähere Abstimmung insbesondere zur Fassadengestaltung, deren Farben und 
Materialien und die Einholung einer denkmalrechtlichen Erlaubnis erfolgt im weiteren 
Verfahren. 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / B 2: Schreiben der PLEDOC vom 07.07.2014 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 



44  

 

I / B 3: Schreiben des Landesbetrieb Wald und Holz NRW vom 27.06.2014 
 

 

 
 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I / B 4: Schreiben der technischen Betriebe Leverkusen AöR vom 02.07.2014 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die oben genannten Vorgaben wurden bei der Planung berücksichtigt. 
Als Ergänzung wurden für das Plangebiet inklusive der Flurstücke 861 und 854 am 
02.07.2014 Kleinrammbohrungen von Middendorf Geoservice durchgeführt und aus- 
gewertet. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass der Boden eine ausrei- 
chende Durchlässigkeit für eine Versickerung aufweist. Das anfallende Nieder- 
schlagswasser soll auf dem Grundstück versickert werden. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / B 5: Schreiben der Industrie- und Handelskammer zu Köln vom 21.07.2014 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Das am 02.06.2008 begonnene Planverfahren Bebauungsplan Nr. 174/III „Lützenkir- 
chen, Marktplatz, Im Dorf“ löste im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung der Öffent- 
lichkeit am 15.09.2008 eine intensive Diskussion aus. Aufgrund der zahlreichen Stel- 
lungnahmen und der unterschiedlichen Planvarianten fasste der Rat der Stadt Lever- 
kusen am 16.02.2009 einen Abwägungsbeschluss mit u. a. folgenden Maßgaben: 

 Die Tennishallengrundstücke sollen allgemeines Wohngebiet werden. 

 Der Marktplatz ist in seiner Größe und Funktion zu erhalten. 

 Es ist eine maximale Verkaufsfläche von 400 m² zulässig. 
Aufgrund des Abwägungsbeschlusses des Rates wurden die zuvor beantragten Pläne 
zur Einzelhandelsnutzung durch den Investor zurückgezogen und nicht weiter verfolgt. 
Diese Maßgaben hat auch der Werbering der Lützenkirchener Kaufleute parallel zum 
Aufstellungsbeschluss am 07.05.2014 in einem Schreiben an den Oberbürgermeister 
erneut bestätigt, in dem „die Errichtung weiterer Gewerbeflächen (auch im kleinteiligen 
Bereich) als nicht sinnvoll erachtet wird, da mit Mühe und Not es geschafft wurde, die 
Leerstände im Ortsteil Lützenkirchen wieder zu beleben.“ 

 
Einzelhandel und Dienstleistungen sind im Erdgeschoss nach dem Konzept des Vor- 
habenträgers innerhalb der Bebauung an der Ostkante des Platzes möglich. Im Durch- 
führungsvertrag soll eine Regelung aufgenommen werden, die es ermöglicht, hier 
Nutzungen aufzunehmen, die zu einer Belebung des Platzes und zur Ergänzung des 
zentralen Versorgungsbereichs beitragen. 
Ersatzweise ist im Kreuzungsbereich Kapellenstraße / Altenberger Straße eine weitere 
Einzelhandelsentwicklung möglich. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

 
Der Äußerung wird in Teilen nicht gefolgt. 
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I / B 6: Schreiben der AVEA GmbH & Co. KG vom 18.07.2013 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Planung berücksichtigt. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

 
Die Äußerungen  werden zur Kenntnis genommen. 



54  

I / B 7: Schreiben der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG vom 
01.07.2014 

 

 

 

 
 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I / B 8: Schreiben der Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH vom 18.07.2014 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
 
Das am 02.06.2008 begonnene Planverfahren Bebauungsplan Nr. 174/III „Lützenkir- 
chen, Marktplatz, Im Dorf“ löste im Nachgang der frühzeitigen Beteiligung der Öffent- 
lichkeit am 15.09.2008 eine intensive Diskussion aus. Am Ende fasste der Rat der 
Stadt Leverkusen am 16.02.2009 einen Abwägungsbeschluss unter anderem mit der 
Maßgabe, dass eine maximale Verkaufsfläche von 400 m² zulässig ist, um den Ein- 
zelhandelsschwerpunkt entlang der Lützenkirchener Straße nicht zu gefährden. 

 
Diesen Wunsch hatte auch der Werbering der Lützenkirchener Kaufleute parallel zum 
Aufstellungsbeschluss am 07.05.2014 in einem Schreiben an den Oberbürgermeister 
bestätigt, in dem „die Errichtung weiterer Gewerbeflächen (auch im kleinteiligen Be- 
reich) als nicht sinnvoll erachtet wird, da mit Mühe und Not es geschafft wurde, die 
Leerstände im Ortsteil Lützenkirchen wieder zu beleben.“ 
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Gewerbliche Nutzungen sind im Erdgeschoss nach dem Konzept des Vorhabenträ- 
gers nicht vorgesehen, sollen aber grundsätzlich im kleinteiligen, der Versorgung des 
Gebietes dienenden Umfang nicht ausgeschlossen werden. 
Die Größe des Marktplatzes bleibt erhalten. Die Nutzung des Marktplatzes als Veran- 
staltungsort und zur Durchführung des Wochenmarkts ist damit unter den gleichen 
Bedingungen insbesondere auch immissionsschutzrechtlichen Bedingungen wie bis- 
her möglich. 

 
Die Anregung bzgl. des Nahversorgungsbereichs „Kapellenstraße / Altenberger Stra- 
ße“ wird entsprechend verwaltungsintern weitergeleitet. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I / B 9: Schreiben der Unitymedia NRW GmbH vom 26.06.2014 

 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I / B 10: Schreiben der Deutschen Telekom Technik GmbH vom 15.07.2014 
 

 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen 



59  

I / B 11: Schreiben der Westnetz GmbH vom 08.05.2014 
 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Entlang der nördlichen Grenze der Flurstücke 860 und 904 verläuft in einer Tiefe von 
ca. 70-100 cm ein Steuerungskabel, eine Art dickeres Telefonkabel der Westnetz 
GmbH. Eine grundbuchliche Sicherung liegt nicht vor. Der bestehende Bebauungsplan 
Nr . 44/78/III setzt aber ein Leitungsrecht fest. Das Leitungsrecht wird in den vorha- 
benbezogenen Bebauungsplan übernommen und an die neue Bebauung angepasst. 
Vorhaben- und Leitungsträger werden darüber informiert. Die Leitung wird im Rahmen 
der Bauarbeiten verlegt. 

 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

 
Der Äußerung wird gefolgt. 




